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Merkblatt für die Wohnungsrückgabe 

1. Rückgabetermin
Bitte setzen Sie sich mindestens einen Monat vor der
Wohnungsrückgabe mit dem zuständigen Verwalter
in Verbindung, damit der genaue Zeitpunkt der Woh-
nungsrückgabe vereinbart werden kann. Sofern Sie
bei der Wohnungsrückgabe nicht anwesend sein
können, bitten wir Sie, uns eine schriftliche Voll-
macht für Ihren Vertreter zuzustellen, damit dieser
mit uns rechtsverbindliche Abmachungen treffen
kann.

2. Instandstellungsarbeiten 
Bitte beachten Sie die «Allgemeinen Bestimmungen
zum Mietvertrag», insbesondere den Abschnitt
«Rückgabe des Mietobjektes». Die gemieteten
Räumlichkeiten sind bis zum Kündigungstermin in
vertragsmässigem Zustand zurückzugeben. Durch
Sie verursachte Schäden sind vor Beendigung des
Mietverhältnisses beheben zu lassen. Renovations-
arbeiten dürfen nur durch von uns anerkannte Fach-
leute ausgeführt werden. Die Notwendigkeit solcher
Arbeiten wird anlässlich der Wohnungsrückgabe
oder, sofern Sie dies wünschen, bei einer vorher
stattfindenden Wohnungsbesichtigung durch uns
entschieden.

3. Reinigung
Die Räume und Einrichtungen sind einwandfrei zu
reinigen, wobei auch das Holzwerk, die Rollläden
oder Fensterläden und die Fenster gründlich gerei-
nigt werden müssen. Zur Wohnung gehörende textile
Bodenbeläge müssen durch ein Fachgeschäft gerei-
nigt werden. Der entsprechende Nachweis ist an-
lässlich der Wohnungsrückgabe zu erbringen. Spezi-
ell zu beachten:
Reinigung Küche: Armaturen und Spültrog entkalken
und polieren. Abfluss im Spültrog gründlich reinigen.
Am Dampfabzug Fettrückstände entfernen und Filter
auswechseln. Beleuchtungen innen und aussen rei-
nigen. Bad/Dusche/WC: Alle Armaturen, Lavabos,
Duschwanne, Badewanne und WC-Schüssel entkal-
ken. Spülkasten WC innen reinigen. Alle Kalksiebli

ersetzen. Abflüsse reinigen (spezielle Bürsten). Be-
leuchtungen innen und aussen reinigen. Wände in 
der ganzen Wohnung: Nägel, Schrauben und aufge-
klebte Aufhänger entfernen und entstandene Löcher 
fachgerecht reparieren. Nicht einwandfrei gereinigte 
Wohnungen werden auf Ihre Kosten von einer Reini-
gungsfirma einer Nachreinigung unterzogen. 

4. Schlüssel
Bei der Wohnungsrückgabe sind sämtliche Schlüs-
sel gereinigt zu übergeben, auch solche, die nach-
träglich durch Sie beschafft wurden. Sofern die im
Inventarverzeichnis aufgeführten Schlüssel (Origi-
nalschlüssel) nicht zurückgegeben werden, wird aus
Sicherheitsgründen der Schlosszylinder ersetzt. Die
entsprechenden Kosten müssen wir Ihnen verrech-
nen.

5. Vereinbarungen mit dem nachfolgenden Mieter
Allfällige Vereinbarungen, welche Sie mit dem Miet-
nachfolger treffen, berühren das Mietverhältnis
nicht. Sie sind verantwortlich für die vertragsge-
mässe Rückgabe der Wohnung und die Entfernung
durch Sie eingebrachter Gegenstände. Auf die Ent-
fernung von eingebrachten Gegenständen (z.B. Tep-
pichen) kann nur verzichtet werden, wenn der nach-
folgende Mieter eine Erklärung unterzeichnet, durch
die er bestätigt, dass er bei seinem Wegzug für die
Entfernung der übernommenen Gegenstände und
für die Instandstellung allfälliger Schäden haftet.

Bitte nicht vergessen! 
Rechtzeitige Abmeldung bei der Einwohnerkontrolle 
und beim Elektrizitätswerk, damit die Stromzähler 
rechtzeitig abgelesen werden können. Meldung an 
den zuständigen Telefonanbieter damit Ihr Telefon-
anschluss ausser Betrieb gesetzt wird und am neuen 
Ort wieder installiert werden kann. Vor dem Umzug: 
Bekanntgabe der neuen Adresse an die Poststelle, 
damit später eintreffende Postsachen nachgesandt 
werden können. 

Wir danken für Ihre Bemühungen für eine reibungs-
lose Vorbereitung und Durchführung der Wohnungs-
rückgabe und wünschen Ihnen alles Gute.


